
Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	
- für die Landesregulierungsbehörde 

Aktenzeichen: BK8-13/307 4-21 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV 

wegen 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der Aufgaben für das 

Land Thüringen, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Rainer Sender 

und den Beisitzer Wolfgang Wetz!, 

auf Antrag der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH, Fröhliche-Mann-Str. 2, 98528 

Suhl, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin 

 

­
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am 06.09.2017 beschlossen: 

1. 	 Dem Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 14.10.2014 (Aktenzeichen: 

BK8-12/307 4-11) festgelegten Erlösobergrenze, zuletzt geändert durch den Be­

schluss vom 12.02.2016 (Aktenzeichen BK8-13/3074-71), wird in Höhe der Anla­

ge 2 stattgegeben. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 27.06.2013 und mit Übermittlung des Erhebungs­

bogens über das Energiedatenportal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 

14.10.2014 (BK8-12/3074-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

i.V.m. § 1 O ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind aus 

Anlage 1 dieses Beschlusses ersichtlich. 

Der am 19.06.2017 in einer aktualisierten Fassung über das Energiedatenportal der Bun­

desnetzagentur übermittelte Erhebungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 

EnWG u.a. mit Schreiben vom 27.07.2017 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die 

Antragstellerin hat mit E-Mail vom 08.08.2017 mitgeteilt, dass Sie keine Anmerkungen hat. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 

des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 


Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und § 34 

Abs. 7 S. 1 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes­

regulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Thüringen 

gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach 

dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat 

Thüringen in der Neufassung vom 16.07.2014/06.08.2014 (Bekanntmachung: Thüringer 

Staatsanzeiger Nr. 35/2014 vom 01.09.2014, S. 236.; in Kraft seit dem 02.09.2014). 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulie­

rungsbehörde. Die Anpassung ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzule­

gen, soweit die beantragten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die laufende Regulierungsperiode vom 01.01 .2014 bis 

31 .12.2018 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse des Netzbetreibers aus den 

Netzentgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode 

gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19 und 24 ARegV bestimmt. Die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegungen BK8-10/004 bis 010 bzw. der 

Festlegung vom 22.09.2010 des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des 

Landes Brandenburg als Landesregulierungsbehörde zur Verwendung anderer Parameter 
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zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber ermittelt. Aufgrund der Änderung des § 23 ARegV, die am 22.08.2013 

in Kraft getreten ist, können Investitionen in der Hochspannungsebene nur im Rahmen von 

Investitionsmaßnahmen geltend gemacht werden. Eine Geltendmachung von Erweiterungs­

investitionen in der Hochspannung im Rahmen des Erweiterungsfaktors ist somit ausge­

schlossen. Im Übrigen ist der Vorrang des Erweiterungsfaktors zu beachten. 

Für die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung ist: 

1 [F -F . ] 1 [(AP . +z *EP .)-(AP0 . +z *EP0 . ) ]EF . =1+-*max t ,1 o ,1 ·O +-*max t ,1 , '·' ,, , ,, ·O 
t ,Ebene t 2 F . , 2 (AP .+ z *EP ) , 

0,1 O,t t O,t 

J . 
1 wenn t ,i+v ~ 0 3 
' L _Entnahme ' 

t ,I 

. [ ~E~ ,; -~EPo,; 1] lt ,;+v 0 3 mit z . =max · wenn > 
1 / AP EP /AP EP , , L _Entnahme , 

'../ t ,i + t,i -'../ O,i + O,i t,t 

mit A~,i =AP0,i , wenn A~,; < AP0 ,; 


mit E~,; =EP0,;, wenn E~,; < EP0 ,; 


Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 

L -L . ]
EF, ,Ebene i = 1 +max f, I . 0,1 ;O

[
L O,I 

L Entnah111e J t i+v l } ; , wenn · h ~ ,L _Entna me 
1,1 

L;= 
LEntnah111e 1 Einspeisungen Jr,i+v > 1,3i 'wenn Entnahme 

L, ,; 

Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der Faktor für die Spannungsebene Hochspannung beträgt stets 1. 

( 
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Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i. V. m § 11 Abs. 2 ARegV (KAdnb.1), die Zu­

und Abschläge aufgrund eines Qualitätselementes gern.§ 19 ARegV (01), die Differenz zwi­

schen dem volatilen Kostenanteil, der nach § 11 Abs. 5 ARegV im Jahr t Anwendung findet, 

und dem volatilen Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV des Basisjahres (VK1 - VK0) sowie 

die Zu- oder Abschläge resultierend aus dem Saldo des Regulierungskontos gemäß § 5 Abs. 

4 S. 2 ARegV (S1), da diese Formelelemente für die Ermittlung der Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrages irrelevant sind. 

EOt = KÄdnb,t + (KAvnb,O + (1-V t)· KAb,o)·( VPlt -PFtJ· EFt +O t+(VK1-VK0)+ St. 
VPlo 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 14.10.2014 (Aktenzeichen: BKS-12/3074-11) festgelegten Erlösobergrenzen 

der, korrigiert um Netzgebietsveränderungen und der sich nunmehr unter Berücksichtigung 

des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegten Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin 

ergeben sich aus der Anlage 2. 

3. 	 Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung frist- und formge­

recht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1. 	 Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen 2014, 2015, 2016, 2017 

und 2018 aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgeleg­

ten Erlösobergrenzen um die Differenz der mit Beschluss vom 14.10.2014 (Aktenzeichen 

BKS-12/3074-11) festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin, korrigiert um Netzge­

bietsveränderungen, zu den sich nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors 

ergebenden Erlösobergrenzen. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und 

die von ihr dargelegte Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses 

Beschlusses. 
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3.2. Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten nach Ab­

zug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kosten für die Netzebene 

Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E. „Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer 

eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 

ermittelt. 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der von der Antragstellerin ange­

gebenen Kosten verbunden; insoweit besteht auch keine Präjudizwirkung für nachfolgende 

Kostenprüfungen. 

Die von der Beschlusskammer der Ermittlung der nachhaltigen Veränderung der Versor­

gungsaufgabe zu Grunde gelegten Werte ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. 

Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 

S. 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei ledig­

lich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der Ver­

sorgungsaufgabe vor. 

Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV dann auszu­

gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der 


Kosten für die Netzebene Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW -KAEWdnb -KAEWHs • lOO% ~ O,S% 

GK201 I - KAdnb,2011 - KAHS,2011 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 

im Zeitraum zwischen dem Ende des Basisjahrs (31.12.2011) und dem Antragszeitpunkt 

angefallen sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermit­

teln. Die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung 

bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, 
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dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] sowie die Kosten der Netzebene Hoch­

spannung [KAEW Hs] abzuziehen. 

Bei den jährlichen Gesamtkosten der Antragstellerin [GK2011] i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­

veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 

Basisjahr sowie die Kosten, die auf die Netzebene Hochspannung entfallen, abzuziehen. 

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 

umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 

werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­

maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 

denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­

investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­

treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­

ze berücksichtigt werden. 

Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 

eines neuen Leistungspotentials zum Ziel, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung. 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 

Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 

Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­

volumen bzw. Transportmengenvolumen. 

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­

zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­

gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 

Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten nicht 

um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen handelt, sie werden somit von der Beschlusskam­

mer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. Die Antragstellerin 

hat dies auf Nachfrage nochmals explizit mit E-Mail vom 01.06.2017 bestätigt. 
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Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antragstel­

lerin OPEX und CAPEX ansetzen. 

Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­

summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 

werden. 

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­

schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­

vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 

kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

Zins gewichtet = Anteil EK [%] * EK-Zins [%] 

+ (Anteil FK [%] - Anteil unverzinsliches FK [%]) * FK-Zins [%] 

+ Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,05% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 3,98 %. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze sowie der anerkennungsfähige Erweiterungs­

faktor ergeben sich aus Anlage 2. 
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4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von 1 ,0394 für begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 1 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 1 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägungen zu 

Grunde. 

4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der konkreti­

sierenden Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs­

faktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) 

sowie die Höhe der Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuzie­

hen. 

Der Begriff der versorgten Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen 

Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als 

versorgte Fläche in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche ("Gebäude und 

Freiflächen (nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und 

Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen 

und anzugeben. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

nicht versorgter Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche 

des Versorgungsgebiets. 

( 
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Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 

Letztverbraucher, nachgelagerte Netze - eigene und fremde - oder Weiterverteiler übergeben 

werden kann . 

Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 

eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­

nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen, werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 

nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­

punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. Nach § 9 Abs. 3 EEG gelten 

mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als eine Anlage, 

wenn sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und sie innerhalb von 

zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind . 

Im Hinblick auf den Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen 

(Repowering) wird die Anwendung des Parameters „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler 

Erzeugungsanlagen" insofern berücksichtigt, als dass im Fall des Repowerings keine Saldie­

rung von hinzukommenden und weggefallenen Einspeisepunkten erfolgt; d.h. es wird sowohl 

der wegfallende als auch der neu errichtete Einspeisepunkt gezählt. 

Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 

auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. In einer sol­

chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­

den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 

Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­

den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­

tieren. 

4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr 

für die zweite Regulierungsperiode gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Jahr 2011. Für die 

Parameter im Basisjahr hat die Antragstellerin die Parameterwerte zum Stand 31.12.2011 

anzugeben. Von Netzbetreibern im Regelverfahren wurden diese Parameter bereits im 
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Rahmen des Effizienzvergleichs vorgelegt, daher waren keine weiteren Nachweise erforder­

lich. Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage 1 ersichtli­

chen Umfang der Entscheidung zu Grunde gelegt. Da die Erlösobergrenze auf Grund eines 

teilweisen Netzüberganges nach § 26 Abs. 2 ff. ARegV abgeändert wurde, sind die Parame­

ter- und Kostenwerte des Basisjahres um diesen Netzübergang zu bereinigen. Die Bereini­

gung wurde vorgenommen, da in dem Beschluss vom 12.02.2016 (Aktenzeichen BKB­

13/3074-71) nach§ 26 Abs. 2 ff. ARegV Strukturparameter im Rahmen des Netzüberganges 

aufgeteilt wurden. Die Bereinigung des Basisjahres erfolgte anhand dieser Festlegung. 

4.1.1.2. 	 Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. D.h. die Änderungen müssen zum 30.06.2013 bereits tatsächlich eingetreten sein. Der 

Ansatz von Planwerten ist ausgeschlossen. 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt zugrunde gelegt 

und diese nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus Anlage 1 er­

sichtlichen Höhe bei der Berechnung des Erweiterungsfaktors verwendet. 

4.1.2. 	 Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Nach der konkretisierenden 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 1 OAbs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) ist dies der 

Fall, wenn das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­
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last den Wert 1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd line­

ar mit der Höhe der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Verän­

derung der Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

Übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt 0, 16 und liegt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von 1,3. Der Parameter „Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene 

in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Entnahmelast defi­

niert. 

4.1.3. 	 Belastungsgrenze in den Ne~_~benen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Niederspannung beträgt 0, 19 und liegt somit nicht über der Belastungs­

grenze von 0,3. Der Äquivalenzfaktor in der Spannungsebene Niederspannung beträgt somit 

1. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt 0,84 und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von 0,3. Der Äquivalenzfaktor in der Spannungsebene Mittelspannung beträgt 2,8145. 
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4.1.4. 	 Gewichtung 

Anlage 2 zu § 1 O ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen bestehen aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und 

Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung. 

Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind aus den Daten des Basisjahres 

2011 und an Hand des Kostenstellenschlüssels zu ermitteln. 

Die von der Beschlusskammer zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors als sachgerecht an­

gesehene Gewichtung ergibt sich aus Anlage 5. 

4.2. 	 Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfähigen 

Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 zu § 1 O ARegV enthaltenen Formel und der 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

	 Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2014 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(104, 1 = VPI 20121
) den Berechnungen zu Grunde gelegt. In einem dritten Schritt hat die 

Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze aus der Differenz der festgeleg­

ten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin (nach Korrektur um Netzge­

bietsveränderungen) und der sich nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähi­

gen Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenze errechnet. 

 

1 Y'.gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, unter den Menüpunkten „Themen" -7 „ 61 
1Preise" -7 	„611 1 Verbraucherpreise" -7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „61111­
0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Veränderungsraten): Deutschland, Jahre" 
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III. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Felgende Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 2 Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 3 Erheblichkeitsprüfung 

Anlage 4 Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

Anlage 5 Ermittlung der Gewichtung 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Thüringer Oberlandesgericht Jena (Hausanschrift: Rathenaustraße 

13, 077 45 Jena) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

~
Bourwieg 

Beisitzer 

~ 
Sender 

Beisitzer 

V.L!JJ
Wetz! 

 

( 
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Anlage 1 Stadrwe1ke Suhl/ Zella-Mehl is Netz GmbH Al BK8 -1313074-21 

Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

B ezeich n ung 
vom 

anerkannte 

Einheit 1 N etzb etreib er 
W erte 

1 Abweichun g 
Bundesnetz-

b eantragte Wert 
agen tur 

fü r die Berec h nung d e s Erweiterungsfaktors relevante Param eter im Basisj ahr (Stand: 31.12.2011 ) , 

Fo. Hs • Geografische Fläche in der HS-Ebene lkm21 
f o MS • Geografische Fläche in der MS-Ebene lkm 21 102,67 139,391 36,72 

Fo 1l S - Versorgte Fläche in de1 NS -Ebene fkm ' I 16,70 19 ,69 1 2,99 

AP011S. Anzahl der Anschlusspunkte in der HS-Ebene (Stück) 0 

APo MS • Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene (Stück) 298 3 191 21 

APo tlS . Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl . Straßenbe leuchtung) (Stück) 11 860 12 .991 I 1.131 

EP o •• S - Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen exkl. Einspeisepunkte von EEG Anlagen + Anzahl der EEG-Anlagen [Stück] 

EPo MS • Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen (Stück] 

EPo us • Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen IStückJ 187 2101 23 

EPeec o tis - Einspeisepunkte der EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte sind [Stück} 163 163 

lo HSiMS • Zeitgleiche Jahreshöchsllast aller Entnahmen aus der HS/MS-Ebene (kW] 0 

Lo ~• SltlS. • Zeitgleiche Jahreshöchsllast aller Entnahmen au s der MS/NS-Ebene (kW] 27 235 28.764 1.529 

für die B erech nun g d es Erwei terungsf aktors rele va n te Param eter im Jahr t (Antra gsdatum: 28.06.2013) 

F1. HS • Geografische Fläche in der HS-Ebene ~ 
F1 MS - Geografische Fläche in der MS-Ebene lkm 21 139,31 139,31 I 0,00 

F1 NS - Versorgte Fl äche in der NS-Ebene lk m 21 20,62 20 ,62 0,00 

APLHS- Anzahl der Anschlusspunkte in der HS-Ebene (Slü<k( 0 

AP1. MS • Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene (Stück) 322 322 

API.NS - Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl . Straßenbeleuchtung) {Stück] 11 908 11 .908 

EP1.HS . Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen exkl. Einspeisepunkte von EEG Anlagen + Anzahl der EEG-Anlagen (Stück} 0 

EP1 MS • Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen (Stückj 12 12 

EP, ri s • Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen (Stüok( 253 253 

EPEec 1 NS - Einspeisepunkte der EEG-An lagen, die auch Anschlusspunkte sind (Slüokl 220 220 

Li HSIMS • Zeitgleiche Jahreshöchsllast aller Entnahmen aus der HS!MS-Ebene (kW] 0 

l 1. l~S/flS • Zeitgleiche JahreshOchstlast aller Entnahmen aus der MS/NS-Ebene (kW] 32 959 32.959 
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Anlage 1 
 Stadtwerke Sunl/ ZeUa -Mehhs Netz GmbH AZ BKS-1313074-21 

Gewichtung 

GewHs -

GewrJS " 

Gew„ s -

GewHStMs -

Gew1.1s1us· 

Bezeichnung 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten 
und vermiedene Netzentgelte 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten 
und vermiedene Netzentgelte 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Niederspannung inklusive Messung und Abrechnung eKklusive vorgelagerte 
Netzkoslen und vermiedene Netzentgelte 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung/Mittelspannung inklusive Messung und Abrechnung eKklusive 
vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung/Niederspannung inklusive Messung und Abredmung exklusive 
vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte 

für die Berechnung der Schwellenwerte relevante Parameter 

Li. MS - Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der MS-Ebene 

Li NS • Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der NS-Ebene 

11, t.IS • Installierte dezenlrale Erzeugungsleistung der MS-Ebene 

11 , NS " Installierte dezenlrale Erzeugungsteistung der NS-Ebene 

ll.!IS/MS " Installierte dezenlrale Erzeugungsleistung der HSIMS-Ebene 

l1.1.1sms - Installierte dezentrale Erzeugungsleislung der MS/NS-Ebene 

Schwellenwerte 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Höhe der Last in der MS-Ebene (Schwellenwert 0,3) 

Verhiltlnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Höhe der last in der NS-Ebene (Schwellenwert 0,3) 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Höhe der Last in der HS/MS-Ebene (Schwellenwert 1,3) 

Verhällnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Höhe der Last in der MS/NS-Ebene {Schwellenwert 1,3) 

Äquivalenzfaktor z 

Z1.1 s ::: max ((WURZEL EPl MS - WURZEL EPo 1.1 s) / ((WURZEL (AP1 1.1s + EP1. MS) -WURZEL(AP0 1.1 s + EP0. MS)): 1), wenn t MS14.MS > 0,3 

Zr1s =max ((WURZEL EPl NS - WURZEL EPo 11 s) / ((WURZEL (AP1 NS + EP1 r1s) - WURZEL{APo 115 + EPo. ris) ) : 1), wenn ~ NS / 4.rjs > 0,3 

AP1 , ::: AP0. „ wenn APt, < AP0 , 

EP1 , ::: EP0 ,, wenn EP1 , < EP0 , 

Erweiterungsfaktor für die Parameter Fläche und Anschlußpunkte 

EF1 HS= 1 .,. t / 2 • max ( (F1 HS- Fo.Hsl / Fo HS ; 0) + 1 / 2 • max ( ((AP1 HS + EPl Hs) - (APo HS+ EPo Hs) / (APo ~1 5.,. EPo.115)); 0) 

EF1 MS= 1 + 1 / 2 • max ( (Fi. t.ts - Fo, Msl / Fa MS• 0) .,. 1 / 2 • max ( ((AP1. '-' S .,. Zr~s • EPt 1.1sl - (APo '-'S .,. Zt,15 ' EPo. 1.1 sl / (APo MS + Z1.1s • EPo 1.1sll: 0) 

EF1. NS = 1 + 1 / 2 • max ( (F1. NS - Fo. r.i sl / Fo NS: 0) + 1 / 2 • max ( ((AP1 r-i s +Zus • EP1. Nsl - (APo. tis + Z11 s ' EPo t-is) / (APo. t1 s + Zt1 s • EP0.1is>); 0) 

Erweiterungsfaktor für den Parameter Jahreshöchstlast 

EFc 11St1.1s =1 + max ( (4_ 11 S1Ms - 4i HS11.1 s) / Lo 11::.t1.1 s: 0) 

EF, 1.1sn-1s =1 + max ( (4 1.1 s1us - 4i 1.1 sn1s) I Lo.MSlus. 0) 

Gewichteter Erweiterungsfaktor für das Netz 

EF1 = EF1 HS• GewHs + EF, 11 s1Ms • Gew1151us + EFt, 1.1s • Gewus + EFl, M~NS • GewMsms + EFt, NS• Gewlls 

Anpassung der Erlösobergrenze 

20H 

2015 

2016 

2017 

2018 

vom j
Einheit 1 Netzbetreiber 

beantragte Wert 

0.00%1 

66,00%1 

9;00% 1 

0.00%1 

25,00%1 

(kW} 41 222 

(kW) 26 412 

(kW) 29 713 

(kW) 5 061 

(kW) 

(kW) 57 

0.84 

0.19 

0.16 

1,0000 

1.0000 

1,0000 

1,2224 

1,1198 

1 

1,00001 
1.2102 

1 1,00681 

(EUR) 

(EUR) 

(EUR) 

(EUR) 

(EUR) 

anerkannte 

Werte 

Bundesnetz-
Abweichung 

agentur 

0,00% 
0,00 

Prozentpunkte 

24,86% -41,14 
Prozentpunkte 

60,82% 
+51,82 

Prozentpunkte 

0,00% 0,00 
Prozentpunkte 

14,33% 
-10,67 

Prozentpunkte 

41 .2221 

26 .4121 

29.7131 

5.061 

ol 
571 

0,64 

0,19 

o~ 

2,8145 1,8145 

1,0000 0,0000 

1,0000 0,0000 

1,0166 -0,2058 

1,0236 -0,0961 

1,00001 0,0000 

1,1458 -0,0643 

1,03941 0,0326 
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Anpassung der Erlösobergrenze 

Vorübergehend nicht + nicht abgebaute 
+ Anpassung aus VPI = angepasster Betrag Anpassungs­beeinfluss­ beeinflussbare =Basis X Jahr abzgl. Pf derEOG betrag der EOG bare Kostenanteile Kostenanteile [EUR] Erweiterungsfaktor 

[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] 

2014 

2015 

2016 1,0394 

2017 

2018 

Verwendete Regulierungsdaten 

Jahr VPI Pf Effizienzwert 

2011 (VPi0 ) 102,1 95,33% 

2014 104,1 0,0150 

2015 105,7 0,0302 

2016 106,6 0,0457 

201 7 106,9 0,0614 

2018 107,4 0,0773 

Anlage 2 Stadtwerke Suhl/ Zella-Mehlis Netz GmbH AZ: BKB-13/3074-21 
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Erheblichkeitsprüfung 

Anerkannte Werte 
Position vom Netzbetreiber beantragte Werte Bundesnetz­

agentur 

ohne Berücksichtigung von mit Berücksichtigung von lohne Berücksichtigung vonl mit Berücksichtigung von 
Netzübergängen Netzübergängen Netzübergängen Netzübergängen 

1. Gesamtkosten 


Ausgangsniveau (KAges,t=O) [EUR] : 


II. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten im Ausgangsniveau für die Erlösobergrenzenbestlmmung 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (KAdnb, t=O) [EUR]: 

III. Gesamtkosten aller Erweiterungsmaßnahmen 

V. Änderung der Versorgungsaufgabe in erheblichem Umfang 

Kostensteigerung [%]: 1 127%1 

Jährliche Kosten nach StromNEV [EUR] : 

IV. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten in den Gesamtkosten aller Erweiterungsmaßnahmen 

jährl iche Kosten nach StromNEV - davon dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten [EUR]: 

jährliche Kosten nach StromNEV - davon dauerhaft nicht beeinflussbare Erlöse [EUR]: 

Herleitung BNetzA-Werte-

1. Ausgangsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen HöS, HöS/HS und HS 
ohne Berücksichtigung von 

Netzübergängen 
mit Berücksichtigung von 

Netzübergängen 

Anerkannter Kostenblock der KoPr 2011 [EUR]: B.651 .186 8.934.400 

Anteilige Kosten der Kostenstellen ohne vorgelagerte Netzkosten und vNE, die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen[%]: 0,00% 0,00% 

Ausgangsniveau ohne Kosten, die auf HöS. HöS/HS und HS entfallen ( = 100,00 % vom anerkannten Kostenblock [EUR]: 8.651 .186 8.934.400 

2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten im Ausgangsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen HöS, HöS/HS und HS 1 
dnbK im Ausgangsniveau gern . Überleitungsrechnung KoPr 2011 [EUR]: 

Anteilige Kosten der Kostenstellen ohne vorgelagerte Netzkosten und vNE , die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen [%]: 

dnbK im Ausgangsniveau ohne Kosten, die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen ( = 100,00 % von dnbK im Ausgangsniveau [EUR] : 

0,00% 1 0,00% 1 

Anlage 3 Stadtwerke Suhl/ Zella-Mehlis Netz GmbH AZ: BKS-1 3/3074-21 
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Anlage 4 Stadtwi11ke Suhl! Zella-Mehlis Netz GmbH Al. BKS-1313074-2 1 


Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

lfd. 
Nr. 

" 
" 
" 
18 

20 

"22 

"25 

" 
29 
JO 

33 

" 

Bezeichnung 
Erweiterungsinvestition 

Anlagengruppe 

UWZob· Mohli~ . l lc l•Monl Notz1n:ily s o$ctv:i nk 1380/'220/ 110/30/10 kV-StOLIOl\On 
Ncuanschalfung 20 kV-Schalllw11ooc FBX-Cl2.4-20'tl 0rtsnutz 1t;;i tloMn 
N<:uan5Chaffung 20 kV-Sch~ag(: FBX-CJ24-2G'tl Or11r.atz~l:.l1Jor11m 

sachliche Prüfung der 
Erweiterungs. 

investition 
BNetzA 

Nutzungsdauer 
Aktivierungs­

f-----~----~----~-----l jahr 
Untergrenze 
StromNEV 

(Jahre) 

Obergrenze 1 Netzbetreiber-
StromNEV angabe 

[Jahre) [Jahre) 

BNetzA 
(Jahre) 

(yyyy) 

Aktivierungs. 
monat 
[1-12] 

Erstmalige Historische Anschaffungs­
/Herstellungskosten bezogen auf das 

Anschaffungsjahr 

Netzbetreiber· 
angabe 
[EUR] 

BNelZA 
[EUR] 

icgrund<:L 25 '.!5 1 15 1 25 j ·2012 j 12 12052 1 12.052 
1;ichlich begrundol '.lO 40 1 JO l '.lO l 20 12 1 12 [ 36871 3687 
nchl>ch~undal JO 1 40 1 lO '.lO 20 12 1 12 1 3687 1 '.l.687 

Anlagen 
im Bau 

(X) 

Anteil E
(%) 

6

Ansch.:111,.,.,Q Trons lormJ101 16 MVA '.lOkVl \OkV IOr1$r.otz-Tr;insfonn;ilo1on. IUbelVorto•letsthl.inll11 nch~chbogründot 1 '.lO 1 35 1 '.lO JO 1 2012 12 1 2~9911 22991 1 1 6
Ansch.JllWlQ . Olohstrom-Oltr :inslom~to11.,.p BkAo l0rt5-r.otz -Tran$lo1rn:i101er'I Kabolver1otk;i 1$.clvanke uchbchbeg1unde\ 1 JO 1 35 1 30 1 30 1 2012 9 69801 6980 1 [ 6

l""""""""''"""""""'""""""""'"""""-'C.,....-.J!"""'-""'""""""'""'~" :::~~:~::g~:: : :: : :~ ~: ~ '; ::1 :.: 1 1 :
Dionitb:11k Stre m GB&uG lur N11 uv otlo 111 on K;abo l M11te ls 
Ncuvo1klgung tlS·l\.J bo l Ma bonOofl Muhlgu~o K:i bÖ I 1 kV ::~~:~::::~::~ l : l :: 1 : 1 : 1 ~: ~ 1 ~ 1 1 ~: 1 1 ~:: l 1 
Ncuvorlccuno l{S· K-lbol.Suhllaulonbo1a~tt ~~ uchlie h bo11ruOOGI 40 45 1 40 1 40 2012 6 1 868 11 11681 I 6
NCUVCflcOU NS -Kabel , Zclla:Mcihu~ Hcrnnc:h-lici l\abol 1 kV 

Nouvo;nklgung NS· K;>bol, Suhl Oomtxn!l\WQ K.>bc l 1 kV 
uchlich rfln<kl l 40 45 40 40 2012 6 352 352 6
uchbch beQ1undc:l 40 45 40 40 2012 9 8011 8 017 6

tl euvo rkig ung NS -l\.Jbo1 Zolb·Mohll$ Zel.:1111 Sti 1Kabe l 1 kV ~ uthlich begrundot 40 45 40 40 2012 10 4 .t68 4.468 6
01•m-.;tb.l•k Slromn:ich Vortu glur Nouvc1lcgung IK;ibol 1.kV -----. .,. 1 uchtich b&gr undol 40 45 J O 40 2012 12 JOn Jan 6

HA-NS. Zo ll.l ·Mohlis AmW.i kl l\.>bolAbnahnwransehlU1:SO .-.. ­ - ~athlichbe rundcL 35 45 35 35 20 12 1 1 "'83 1 1.<1113 1 1 6
HA-NS Suhl , Mdtolbo1 s traßc Kabel Abnotuner ansc hluuo - , ;ichlic h bcgrun®L 35 45 35 35 20 12 J .127 427 b
HA ·NS. Suhl. Rod\lrfoklwog f K.> bo l Abnehm;>ran$ct"Juu o ~ nthl>c h boanlndoL 35 45 35 35 20 12 53J 533 6
HA-Elt . Suhl. Aufde n1 0oUbc1Q ! K3bo1Ab;...hmo1;:an'5Cllll.;;-~ „r - [ uchllc hboa1undcl 35 45 1 35 1 '.l5 2012 10 218 1 278 1 1 6
HA · E ~ SullL, Aml.1utonbo1g IK:ibel.Aboohmo1an1.chlt.ino -..n -,--u(:hliehbe~•.;ndo 1 --J 35 --1 45 1 '35 1 35 1 20 12 4 2012 1 2012 1 6

HA·EIL SUhl . Nouc 1 Fuodb.l1111 IK11 bcil Abo<> hmo1;i fl1.Chluuo .__ 1 uchlichbegrund•I 1 35 1 45 1 35 1 '.l5 1 20 12 1 II 1S88 I 1588 1 1 6
HA·EIL . ZoU:i ·M<'!hl1 ,; . L .An-.chlllz· St1 '.lO l l>.:3bo lAboohmo r;anschlU'i,.;11 1 uchbchbearundo-, --f"­ 35 ---1 45 1 35 [ 35 1 2012 1 4 1 983 1 98'.l l 

HA-EIL . Suhl 8Juch<l•$l! ;aßa9 l ~bolAboohn10r;inschlu„$u - - 1 uchllch bogrundo\ 1 35 1 .i5 35 1 35 1 2012 1 1 !>-18 1 548 1 1 
HA · En . Zcll:l · Mch~1. ..Zirn:nr;11r aun - "' IK:ibolAbrnl hmvranschlu-.•o 1 sachlichbcgrundoL .---„--, 45 J 35 1 35 1 :>0 12 1 4 1 12!> -41 1254 1 1 

~: : :: ~:-:1~hs:~~zonW~m• ~:: : :::~:::~:~~::: ~. :::~~~:g:~:: ;: :: ;: ;; :~~ ~ l 1 ;~~ I 
1 

;~~ I l 
1~A - E1t . SuhL Am L:iutcnbo1g -­ [ h;ibclAbnchrnc1311schlusso ~:ichlichbogrundat 35 45 1 35 35 1 20 12 f f 1 6531 1 6531 1 
HA-EIL. Zo1b -Mchl1s . Mo1111ngorSt1 I Kabo l ~t-~noransdlluuc w 1 uchlichboqri.indat 1 35 1 45 1 35 35 1 2012 l 6 G48 I 648 1 1 6
HA·EIL Suhl. J ·S .·S..ch-Sli l l(obolAbootuno:uanschluHo ··~ 1 uchlich bognlnd<!t 1 35 1 45 1 35 1 35 1 2t12 1 5 1 2961 296 
HA.rE IL. Zclb·Mo:hl~ . h l)t1:iße 1K.>boL Abnchmc1anschluu~ 'Tll 1 s;ichllch begrund<ll 1 35 1 45 1 35 1 35 1 :?C12 1 9 1 32-40 1 3.2.0 
HA -EIL Suhl. ZolllcrS11 ltbbolAbnohm111.:inschlu~"'" ._.,_ f ;achlichboQ1undot 1 35 l 45 1 35 1 '.l5 1 20 12 821 
HA'·EIL .. SullL Bock~bo•gs l1 ' I K.:ibolAbnotvTlo•anschlus~o .ilf,.___ J ~hiiehbog1undc t 1 ~- 45 1 35 l 35 20 12 5 4;5 
HA ·EIL Suhl , Sch~rzw.i ucMOg -· J K.Jbo1Abnotuno r alt.ichlu1.~ll [ ~ achl ichbcg1undct 35 1 45 35 35 2012 1 11 1 344 
l1A·Ell . Zcl1.> ·Mchlis . Sc t1oJnoAun1Chl l ~bo1Aboohn'l<> r 3n)chluuc • • 1 uchhc:htxl11 rundc1 J 35 1 J5 35 35 1 2012 
HA· EIL . ZoU.> · M~h~$ lndu)tiucstr IKobol .ll..bMhlnor Jt1sthlu~$0 i~ Lll 1 $:lc:hlichbogninclct 1 '.l5 1 45 35 35 1 20 12 :? 250 2.250 

HA-EIL . Suhl. Koinrtzcn stf 10 IK:ibo1Abnohlnor;;in$Chlunv -r,. 1 s;ichl.::hbcorundal 1 35 45 1 35 1 35 1 2012 .„. "'" HA-Eil Suhl. So1tensll 21 IK:ibol Abnchmllfa n1ch1Ussc - - 1 Slch1ich bear unck: I - ­ .1 35 1 45 1 35 1 35 1 2012 "" 508 
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Bealchnung Nettl>etrelbltr Bundes netl· 
;agentur 

Zin$1 9.05".lo 9.05""' 
Zin' 2 3.58•.i. 3.98·~ 

AnleilEK. 65.00% 40,oo-,;. 
An!111FK::ibzgl Anle i1 
unve rz11u11,nuFK. 

35.oo•;. 60,00% 

M1$,l\z1nn.lU . S.77% 6,0 1 ·~ 

Un1ernGtvncno:.iodivlduallc r 
Cowu1bo$touo11\obo, ;iLz 

391.00% 39 1.00•,;, 

Mon.uhl 3.50% 3,50% 
Stoue rfaklor(KSI 1S.8l0Ao O,OO"Ao 

Anteil FK 
abzgl. Antei l 
unverzins
liches FK 

[%) 

Mischzinssatz 

Netzbetrei
berangabe 

[%) 

BNetzA 
[%) 

Gewerbesteuerhebesatz 

Netzbelrei
berangabe 

[%) 

BNetzA 
[%) 

35.00"• I 5.77 •Ao l 6.01 % 1 391 . ~ I 391 .00-.i. 
35,00"Ao 1 5,77 % 1 6,01 % 1 391.00% ' 391 .00'.lo 
35,00% 1 5.7i% I 6,orn.i 39 1.00% 1 391,00•"' 

jährliche Kosten nach StromNEV 

Netzbe1reiber
angabe 
[EUR) 

1227 
352 

BNetzA 
(EUR) 

1256 
362 

35.00% I 5.n•"' 1 6.01 % 1 39UXI"-" 1 391,00".lo 1 2 192 I 2.; 58 

jährliche Kosten nach StromNEV 
- davon CAPEX zzgl . Gewerbesteuer 

Netzbetreiber­
angabe 
[EUR) 

352 
352 

2192 

BNetzA 
[EUR] 

1256 
362 
362 

jährHche Kosten nach StromNEV 
- davon OPEX 

Netzbetreiber
angabe 
[EUR) 

BNetzA 
[EUR) 

j ährtiche Kosten nach StromNEV 1 jährliche Kosten nach StromNEV 
- davon dauerhaft nicht beeinflussbare - davon dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kosten Ertöse 

Netzbetreiber
angabe 
[EUR) 

BNetzA 
[EUR) 

Netzbetreiber
angabe 
[EUR) 

BNetzA 
[EUR] 

35.CO% 5.77% 6.0l "Aoo 39 1 .~ 391,00".I. 66G 686 666 686 o o u u u 
35,00"Ao 5.77% 6 . 01 ~~ - 391,00% 391,00% 743 772 74 J 772 o O . 
'.35,00"Ao 1 5.77•.i. 1 6,01 % 1 c391 ,00% 1 391.00% 1 447 I 465 1 447 
35.00".i. 1 5.n •"' I 6.01% 1 ·391.00% 1 39 1. ClO"Aoo 1 445 I .o153 1 445 

„'35.00•Aoo 1 5,77°.6 ! 6.01°.6 1 391,00"Ao 1 39 1. 00"A 1 1050 1 1 092 I 1 O"..O 
~35.00%1 5,n -A. 1 6.01 -Aot _391 .w"' 1 39 1.00"Ao 1 1se l 1aa 

~ 35.oo•.i. 1 5,n •"' I 6.01 •Aoo 1 391 .WA. 1 391.00% 1 J 1 
35.00% 1 5.77'"' 1 6.01% 1 391 .00°.1. 1 391,00% 1 700 
35.00'!4 J 5.77 % 1 6.01% 1 391 ,00°.1. 1 391,00% 1 390 
3500•.i. 1 s ,77 % 1 6.01 -.i. 1 J9 1.oo•.;. I 391,00•.i. I 2E"9 
"35.oo•Ao r 5.77% 1 6.0 1-.i. 1 391.00·"' 1 391 .00•.c. 1 135 
35.W .4 I 5.77 °.6 1 6.01% [ 391 ,00"-' 1 391 ,00% 1 39 
35.00% 1 5.77% 1 6.01°.9 I 391 .00% 1 391,00"Aoo 1 48 
35.00% 1 5.77% 1 6,01% 1 39 1.ClO"J. 1 391.00% 1 i5 
35.00"4 I 5.n ·"' 1 6.01 "4 I 391.00"J. 1 391.00"A I 1&J 
'35.00".C. 1 5.77 % 1 6.01".4 I 391,00% I 391.00"-' l 144 
35,00% J 5.77% 1 6.01-.. J 39 1.00•.;. I 391 ,00"A 1 89 
35.00% 1 5,77 % 1 6.01".4 1 391 .00•.i. 1 391.00".1. 1 so· 
35,00'J. I 5,n "A. I 6.01 ".4 1 391 .00% 1 39 1.00"A I 114 
35.00"A I 5.77'Aoo l 6 ,0 l "Ao l 391 ,00'% 1 l9 1.!lCl'% 1 100 
35.00% 1 5.77% 1 6,01% 1 39 1,00% 1 391 ,00% 

-35.00% 1 5,77""J. 1 6,01".6 1 391 ,00"A t 391,00"'A 
35,00% 1 5.n•.i. 1 6.01•.i. 1 391 ,00% 1 391 .00-.. 
35.00"'A I 5.n •.i. 1 6.01 % 1 391.llO".I. 1 391,00% 
.J5.00"A I 5.77% 1 6.01 °.6 1 391.00•J. [ 391,00"A 
35.oo•.;, I 5.n•.i. 1 6.01•"" 1 391.00•• I 391.oo".4 
35.00".41 5.77•.- [ G.0 1% 1 39 1.00"..o l 391,00"Aoo 
3s.oo•..:. 1 5.77 ".4 1 6.01 •"' 1 ·39 1.00% 1 391 .00".i. 
35,00% 1 5,77% 1 G.01 •..;, j 391,00'.I. 1 39 1,ClO"Aoo 
35,00".41 5.77% 1 6.01 ""' 1 391.00% 1 39 1,00% 
35,00"J. I 5.77".i. I 6.01% I 391 .00'.4 I 391.00% 
35,00% 1 5,77% 1 6.01°.6 1 391 ,00°k 1 391.00% 

25 

•50 

"27 

"'75 

" " " '°" 95 

" 

"' 

50 

'69 

92 

25 

" 
99 

758 

"700 

390 
2'9 

"' „ ... 
" 
„ 
50 

" 
"„ 
75 

" "97 

"'' 95 

" 

1.092 
7'8 

728 

279 

„, 
50 
26 

'69 

" 

"' 

"' " " 
'"' "'99 

" 

Anlage4 Stadtwerke Suhl/ Zella·Mehlis NelZ GmbH AZ BKB-1313074-2 1 
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